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Besondere Vertragsbedingungen 
 
Sofern keine abweichenden schriftlichen Vereinbarungen getroffen werden, sind im Falle der 
Annahme eines Angebotes die Anforderungen aus den folgenden Punkten und deren Beant-
wortung durch den Bieter ebenfalls Bestandteil des Vertrages. 
 
1. Vergabegrundsätze 
 

Für die Ausschreibung finden das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), die 

Vergaberechtsmodernisierungsverordnung (VergRModVO) sowie die Gemeinsame Ver-
waltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen und des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit für den Ausschluss von Unternehmen 
von der Vergabe öffentlicher Aufträge bei illegaler Beschäftigung von Arbeitskräften vom 
06.12.1994 und die Vorschriften zum Preisrecht, Verordnung PR 30/53 über die Preise bei 
öffentlichen Aufträgen jeweils in der aktuellen Fassung Anwendung. 

 
2. Entschädigung 

 
Für die Bearbeitung und das Einreichen des Angebotes werden dem Bieter keine Kosten 
erstattet. 

 
3. Geltung der Auftragsbedingungen der Technischen Universität Chemnitz und Teil B der 

Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/B) 
 

Nach Art und Schwerpunkt der zu erbringenden Leistungen gelten nacheinander als Ver-
tragsbestandteile: 
 

• der abzuschließende EVB-IT-Vertrag inklusive Anlagen, 
 
• die entsprechende Ergänzende Vertragsbedingung nach EVB-IT (AGB) in der bei 

Vertragsschluss geltenden Fassung. Die Anwendung bzw. die Wahl der Ergänzen-
den Vertragsbedingung richtet sich nach dem Charakter, der Art und dem Schwer-
punkt der Leistung: 

 
a) die Ergänzenden Vertragsbedingungen für den Kauf von Hardware –  

EVB-IT  Kauf, 
 
b) die Ergänzenden Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Dienst-

leistungen– EVB-IT Dienstleistung, 
 
• die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen – 

Teil B (VOL/B) in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung, 
 
• die Auftragsbedingungen der Technischen Universität Chemnitz.  
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4. Lieferung und Preise  
 

Die eingesetzten Preise sind Festpreise und beziehen sich auf die angebotenen Ausfüh-
rungen der jeweiligen Positionen einschließlich Lieferung, Einfuhr und Verpackung frei 
Leistungs- und Erfüllungsort. Eingeschlossen sind hier alle Kosten für Nebenleistungen, 
etwaige Auslösungs-, Fahrt-, Zehr- und Wegegelder, Lohnzulagen (einschließlich Mindest-
lohnbestimmungen), Über- und Sonntagsstunden, welche aus Gründen, die der Auftrag-
nehmer zu vertreten hat, geleistet werden müssen.  
 
Die eingesetzten Preise sind für die Dauer von vier Jahren Festpreise. Preiserhöhungen 
oder Nachforderungen des Bieters wegen gestiegener Kosten sind während der Vertrags-
laufzeit ausgeschlossen. Inflationsbedingte Änderungen bei den Dienstleistungen der Ein-
führungsunterstützung sind hiervon ausgenommen.  
 

5. Ein- und Ausfuhrbestimmungen 
 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Einfuhrbestimmungen der Liefergegenstände, so-
weit diese nach ihrer Art oder ihrem Verwendungszweck dieser Genehmigungspflicht un-
terliegen, zu beachten. Etwaige Ausführungsgenehmigungspflichten hat der Auftragneh-
mer gleichfalls zu beachten. 
 

6. Höhere Gewalt 
 

In Fällen höherer Gewalt ist die hiervon betroffene Vertragspartei für die Dauer und im Um-
fang der Auswirkung von der Verpflichtung zur Leistung befreit. Höhere Gewalt ist jedes 
betriebsfremde, von außen durch elementare Naturkräfte oder durch Handlungen dritter 
Personen herbeigeführte Ereignis, dass nach menschlicher Einsicht und Erfahrung unvor-
hersehbar ist, mit wirtschaftlich erträglichen Mitteln auch durch die äußerste, nach der 
Sachlage vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht verhütet oder unschädlich ge-
macht werden kann und auch nicht wegen seiner Häufigkeit von der Vertragspartei in Kauf 
zu nehmen ist. Beispiele höherer Gewalt sind Feuerschäden, Überschwemmungen, Streiks 
und rechtmäßiger Aussperrungen, unerwartet auftretende Pandemien oder Epidemien so-
wie nicht verschuldete Betriebsstörungen oder behördliche Verfügungen. Versorgungs-
schwierigkeiten und andere Leistungsstörungen auf Seiten der Vorlieferanten des Auftrag-
nehmers gelten nur dann als höhere Gewalt, wenn der Vorlieferant seinerseits durch ein 
Ereignis gem. S. 1 an der Erbringung der ihm obliegenden Leistung gehindert ist. 
 
Die betroffene Vertragspartei wird der anderen Vertragspartei unverzüglich den Eintritt so-
wie den Wegfall der höheren Gewalt anzeigen und sich nach besten Kräften bemühen, die 
höhere Gewalt zu beheben und in ihren Auswirkungen soweit wie möglich zu beschränken. 
 
Die Vertragsparteien werden sich bei Eintritt höherer Gewalt über das weitere Vorgehen 
abstimmen und festlegen, ob nach ihrer Beendigung die während dieser Zeit nicht erfolg-
ten Leistungen erbracht werden sollen.Ungeachtet dessen ist jede Vertragspartei berech-
tigt, von den hiervon betroffenen Leistungen zurückzutreten, wenn die höhere Gewalt mehr 
als 52 Wochen seit dem vereinbarten Leistungsdatum andauert. Das Recht jeder Vertrags-
partei, im Falle länger andauernder höherer Gewalt den Vertrag aus wichtigem Grund zu 
kündigen, bleibt unberührt. 

 
7. Abnahmeverpflichtung 
 

Mit der Rahmenvereinbarung geht die Technische Universität Chemnitz keine Abnahme-
verpflichtungen ein. Die angegebenen Mengen des voraussichtlichen Jahresbedarfs ver-
pflichten die Technische Universität Chemnitz nicht zu deren Abnahme. 
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8. Mindestlohn 
 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich im Rahmen der Erfüllung des Leistungsvertrags zur 
Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Gesetzes zur Regelung ei-
nes allgemeinen Mindestlohns vom 11.08.2014 (Mindestlohngesetz - MiLoG) sowie des 
Gesetzes über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für 
regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vom 20.04.2009 
(AEntG) in der jeweils geltenden Fassung zu entlohnen und zu beschäftigen. Der Auftrag-
nehmer zahlt seinen Arbeitnehmern ein Arbeitsentgelt mindestens in Höhe des jeweiligen 
gesetzlichen Mindestlohnes bzw. den branchenspezifischen Mindestlohn entsprechend 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz.  

 

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber im Rahmen des Leistungsvertrags von allen 
Ansprüchen im Zusammenhang mit § 13 MiLoG bzw. § 14 AEntG frei. Dies gilt auch für 
etwaige erforderliche Kosten, die dem Auftraggeber wegen der Geltendmachung von An-
sprüchen seitens der Arbeitnehmer oder Dritter (z. B. Sozialversicherungsträger) entste-
hen. Hierunter fallen auch Rechtsanwaltskosten gemäß Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
(RVG) für eine erforderliche außergerichtliche und gerichtliche Rechtsverteidigung. 
 
Der Auftragnehmer weist die Zahlung des Mindestlohnes sowie die Dokumentation gem. 
§ 17 Abs. 1 MiLoG regelmäßig monatsweise gegenüber dem Auftraggeber nach, sofern 
von diesem verlangt. Hierbei wird der Auftragnehmer auf Wunsch des Auftraggebers eine 
anonymisierte Personaleinsatzliste zur Verfügung stellen, aus der sich die eingesetzten 
Arbeitnehmer, die von diesen geleisteten Stunden und der jeweils gezahlte Arbeitslohn er-
geben. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf dessen Wunsch ferner eine entspre-
chende Aufstellung über eingesetztes weiteres Personal (freie Mitarbeiter, Auszubildende, 
Praktikanten, etc.) zur Verfügung zu stellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Unter-
lagen vertraulich zu behandeln und Dritten keine Einsicht zu gewähren. 

 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seinerseits dafür Sorge zu tragen, dass sich von ihm 
beauftragte Nachunternehmer sowie Verleiher gleichfalls vertraglich dazu verpflichten, 
das MiLoG, das AEntG und gegebenenfalls das AÜG einzuhalten und fristgerecht und re-
gelmäßig den jeweiligen gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen sowie diese Verpflichtung 
ihrerseits bei Einsatz weiterer Subunternehmer oder Verleiher vertraglich zu vereinbaren. 
In gleicher Weise müssen Subunternehmer verpflichtet werden, gem. oben unter Abs. 3 
geregelten Verpflichtung Bestätigungen vorzulegen. 

 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber rechtzeitig, spätestens 5 Tage vor 
Beauftragung, über den Namen und die Anschrift der Person bzw. der Firma des Nachun-
ternehmers bzw. des Verleihers schriftlich zu informieren. Der Auftragnehmer ist nicht be-
rechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers einen Nachunterneh-
mer oder Verleiher zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen zu beauftragen. Der 
Auftraggeber darf die Erteilung seiner Zustimmung nur bei Vorliegen berechtigter Gründe 
verweigern. 

 

Der Auftragnehmer ist zur Erfüllung aller gesetzlichen, behördlichen, sozialrechtlichen und 
berufsgenossenschaftlichen Regelungen verpflichtet. 
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9. Compliance 
 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, zusätzlich zu den bereits aufgeführten Bestimmungen 
die jeweils für ihn maßgeblichen und im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ste-
henden gesetzlichen Regelungen einzuhalten. Dies betrifft insbesondere Anti-Korruptions- 
und Geldwäschegesetze, kartell-, wettbewerbsrechtliche und strafrechtliche Vorschriften 
(insbesondere Betrug, Untreue und Insolvenzstraftaten) sowie arbeits- und sozialrechtli-
che Vorschriften.  
Bei einem Verstoß gegen vorstehenden Absatz kann die Rahmenvereinbarung nach den 
gesetzlichen Bestimmungen ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist außerordentlich ge-
kündigt werden. 
 

10. Geheimnisschutz, Datenschutz 
 

Der Auftragnehmer wird über alle ihm bei der Ausführung dieses Vertrages bekannt ge-
wordenen Interna des Auftraggebers, gleich ob diese ihm schriftlich, mündlich oder als 
Daten zugänglich waren, Stillschweigen bewahren. Dies gilt auch für Informationen und 
Daten, die ihm über andere Geschäftspartner des Auftraggebers bekannt werden. Die 
Pflicht dauert fort, auch wenn die geschäftliche Zusammenarbeit zwischen dem Auftrag-
geber und Auftragnehmer beendet ist, solange diese Informationen und Daten nicht allge-
mein zugänglich werden. 
 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die von ihm zur Ausführung des Auftrags eingesetzten 
Mitarbeiter sowie nach vorheriger Zustimmung durch den Auftraggeber eingesetzte Dritte 
entsprechend zu verpflichten. 
 
Soweit der Auftragnehmer Kenntnis von personenbezogenen Daten erlangt, verpflichtet 
sich dieser, das Datengeheimnis nach EU-Datenschtuz-Grundverordnung (ES-DSGVO) zu 
wahren, d.h. personenbezogene Daten nicht unbefugt zu ver-, bearbeiten, speichern oder 
zu nutzen. 
 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich weiterhin, die erforderlichen technischen und organi-
satorischen Maßnahmen zur Sicherung des Datenschutzes zu ergreifen und aufrecht zu 
erhalten. 
 
Der Auftragnehmer unterbreitet dem Auftraggeber die erforderlichen datenschutz-rechtli-
chen Vereinbarungen und stellt den Datenschutz im Rahmen der Vertragsabwicklung si-
cher. 

 
11. Laufzeit der Rahmenvereinbarung 
 

Es ist der Abschluss einer Rahmenvereinbarung für eine Laufzeit von 4 Jahren geplant. Die 
Laufzeit beginn dabei ab Erteilung des Zuschlages zu laufen. 
 

12. Schutzrechte 
 

Beabsichtigt der Bieter, Angaben aus seinem Angebot für die Anmeldung eines gewerbli-
chen Schutzrechtes zu verwerten, hat er in seinem Angebot darauf hinzuweisen. 
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13. Auftraggeber 
 

Auftraggeber ist die  
 Technische Universität Chemnitz 
 Straße der Nationen 62 
 09111 Chemnitz 
 vertreten durch den Rektor. 
  

Auftrag: Beschaffung eines Dokumentenmanagementsystems 
(DMS) sowie projektbegleitende Einführungsunterstützung 

 3.5-035/24 
 

Angebot der Firma:   

Firmenname:  
 

Straße u. Nr.:  
 

PLZ, Ort:  
 

Name Ansprechpartner (AP):  
 

Telefon AP:  
 

E-Mail AP:  
 

VAT-Nr.:  
 

Handelsregistereintragung (Teil und Nr.): 
(falls zutreffend)  

 

Registergericht (Art und Ort): 
(falls zutreffend)  

 

KMU1:     ja   nein  

 

Mit der Unterschrift erkennt der Bieter 
 

- die Ergänzenden Vertragsbedingungen 
o für den Kauf von Hardware - EVB-IT Kauf, 
o für die Beschaffung von IT-Dienstleistungen– EVB-IT Dienstleistung, 

- die Besonderen Vertragsbedingungen (Anlage B), 
- die Allgemeinen Auftragsbedingungen (Anlage A), 
- sowie die Allgemeinen Anforderungen gemäß Anschreiben 

 
des Auftraggebers an. 
 

  

 
1 Für "KMU" gilt die Definition nach Artikel 2 Abs. 1 Empfehlung 2003/361/EG der EU-Kommission: Die Größenklasse der Klein-

stunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) setzt sich aus Unternehmen zusammen, die  
- weniger als 250 Personen beschäftigen und  
- die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR erzielen oder  

- deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft. 
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Der Bieter versichert mit seiner rechtsverbindlichen Unterschrift, mit anderen am Verfah-
ren beteiligten Firmen keine Absprache getroffen zu haben, sowie die in den Ausschrei-
bungsunterlagen beschriebenen Leistungen fachgerecht zu den eingesetzten Einheits-
preisen in der ausgeschriebenen Ausführung zu erbringen. 
 

Der Bieter erklärt mit seiner rechtsverbindlichen Unterschrift, dass er diese Ausschrei-
bungsbedingungen samt allen darin genannten Angebotsunterlagen erhalten und zur 
Kenntnis genommen hat und mit ihnen einverstanden ist. 
 

Der Bieter erklärt mit seiner rechtsverbindlichen Unterschrift, dass er neben den oben ge-
nannten Angebotsinhalten keine eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und anders-
lautendenden Vertragsbedingungen zum Bestandteil des Angebotes macht. 

 

Der Bieter erklärt sich damit einverstanden, dass die von ihm mitgeteilten personenbezo-
genen Daten für das Vergabeverfahren verarbeitet und gespeichert werden können und, 
soweit gesetzlich vorgeschrieben, nicht berücksichtigten Bietern der Name des erfolgrei-
chen Bieters mitgeteilt wird. 

 
 
   

Ort, Datum  Name, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift 
 


